
Stadt Leinefelde-Worbis  Leinefelde-Worbis, den 26.04.2010 
Der Wahlleiter 
 

BEKANNTMACHUNG 
DER FESTSSTELLUNG DES WAHLERGEBNISSES 

 
BEI DER KOMMUNALWAHL AM 25. April 2010 wurde folgendes 
Wahlergebnis festgestellt: 
 
1. Bürgermeisterwahl am 25.April 2010 
 

Es fand Mehrheitswahl statt. 
 

Zahl der Wahlberechtigten: 16073
Zahl der Wähler: 3620
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 569
Zahl der gültigen Stimmabgaben 3051

 
Kennwort  
des 
Wahlvor- 
schlages 

gewählt  
ist 

Vor- und Nachname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU X Reinhardt, Gerd 2987 
2   Lintzel, Eckart 13 
3   Grosa, Marco 7 
4   Erben, Marin 6 
5   Klapprott, Siegfried 4 
6   Gatzemeier, Axel 3 
7   Bode, Ernst 3 
8   Berkhahn, Bernhard 2 
9   Thume, Hubert 2 

10   Seeland, Uwe 2 
11   Degenhardt, Valentin 2 
12   Apel, Michael 1 
13   Dockhorn, Dirk 1 
14   Egewald, Konrad 1 
15   Hartleb, Marian 1 
16   Hochstein, Christoph 1 
17   Ihle, Peter 1 
18   Juch, Gabriele 1 
19   Kühn, Ilka 1 
20   Kukuk, Marcel 1 
21   Kullmann, Hermann 1 
22   Löffler, Joachim 1 
23   Mai, Monika 1 
24   Nickel, Andreas 1 
25   Nolte, Peter 1 
26   Prenissl, Walter 1 
27   Rosenthal, Else 1 
28   Schug, Wolfgang 1 
29   Senft, Arnold 1 



30   Wagner, Andreas 1 
31   Werkmeister, Karl 1 

  Gesamt 3051 
 
3.  Ortsteilbürgermeisterwahl am 25. April 2010 
 
3.1   Ortsteil Wintzingerode 
 
 Es fand Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag zugelassen war. 
 

Zahl der Wahlberechtigten: 454
Zahl der Wähler: 220
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 20
Zahl der gültigen Stimmabgaben 200

 
Kennwort  
des 
Wahlvor- 
schlages 

gewählt  
ist 

Vor- und Nachname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU X Köhler, Hans-Joachim 191 
Andere  Rosenthal, Else 4 

Vorschläge  Wetterau, Bernd 2 
der Wähler  Mosebach, Horst 1 

  Langguth, Werner 1 
  Schmidt, Heinrich 1 
   200 

 
4. Die vorstehenden Wahlergebnisse wurden in der  
 2. Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Leinefelde-Worbis  

am 26. April 2010  
 
einstimmig bestätigt. 
 
Jeder Wahlberechtigte bei der Wahl des Bürgermeisters oder des 
Ortsteilbürgermeisters, auch jeder in einem zugelassenen Wahlvorschlag aufgestellte 
Bewerber, kann nach § 31 ThürKWG binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung 
der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses wegen 
der Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der 
Thüringer Kommunalwahlordnung durch schriftliche Erklärung 
 
bei der 

Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Eichsfeld, 
 Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad 
 Heiligenstadt  
anfechten. 
 
 
 
gez. Franz-Josef Briebach 
Stadtoberamtsrat 


